
 

 
 

Schadenanzeige für 

Technische Versicherungen (TV) 

 

Schaden-Nr. Versicherungsschein-Nr.  Agentur-Nr. 

 

 

 

 

Versicherungsart: 

 

 Maschinen     Elektronik     TV-BU (Betriebsunterbrechung) 

 Bauleistung     Montage     Maschinen-Garantie 

 

Versicherungsnehmer                                                                       Versicherungsschein-Nr: :  

Name, Vorname/Firma:     
 

Anschrift: 

 
     
 

Schadenort, falls von Anschrift abweichend: 

 

Ansprechpartner:                                                                                                                 Telefon:   

   

Sind Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt?               ja          nein 

 
Bankverbindung:                                                       BLZ:                                                Kto-Nr.:  

 

 

Beschädigte Sache 

Bezeichnung:                                                               Typ/Modell:                                    Baujahr: 

 

Hersteller:                                                                    Fabr.-/Serien-Nr.:  

 

Positions-Nr. des Maschinen-Geräteverzeichnisses: 

 

 

Schadenhergang 

Ausführliche Schilderung des Schadenherganges:  

Schadentag:                                        Uhrzeit 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schadenumfang 

 

Voraussichtliche Schadenhöhe in EURO 

Wird Kostenvoranschlag eingeholt?    

 ja          nein  

Liegt Totalschaden vor? 

 ja          nein 

Wer führt die Instandsetzung durch? 

Name/Firma:                                                                                                                                                            Telefon: 

Anschrift 

 

Zusätzliche Angaben zur Versicherungs- und Schadenart siehe Rückseite 

 



 

 

Versiche- 

rungen 

Besteht für den Schaden ganz oder teilweise eine anderweitige Versicherung? (ggf. Gesellschaft angeben) 

 nein          ja 

 Policen-Nr. Versicherung gegen 

 

Schadenver- 

ursacher 

Wer war Schadenverursacher? (Name und Anschrift angeben) 

 

 

 Bestehen Regressmöglichkeiten? 

 nein          ja 

Gegen wen ? 

 

Reparatur Werden bei der Reparatur Änderungen oder Verbesserungen vorgenommen? 

  nein          ja Welcher Art ? 

   

Besichti- 

gung 

Wo können die beschädigten Teile besichtigt werden? Anschrift:  

 Wo kann das beschädigte Objekt besichtigt werden? Anschrift: 

 

 

 

Bauleistungsversicherung 

War die Bauleistung bezugsfertig? 

 nein          ja, seit 

Wurde die Bauleistung bereits benutzt?                             Voraus. Fertigstellung 

 nein          ja, seit 

Liegt die behördliche Gebrauchsabnahme vor? 

 nein          ja, seit 

War die Gesamtbauleistung vom Bauherren bereits abgenommen? 

 nein          ja, seit 

War die beschädigte Teilleistung vom Bauherren abgenommen? 

 nein          ja, seit 

Sind die Arbeiten des Bauunternehmers auf der Baustelle ganz oder teilweise unterbrochen? 

 nein          ja, seit  

Jetziger Zustand der Bauleistung (z.B. Rohbau; Ausbau) - ggf. auf besonderem Blatt erläutern! 

 

 

Bei Schäden durch Diebstahl 

Wurden die entwendeten Teile verschlossen aufbewahrt? 

 nein          ja 

Waren die entwendeten Teile eingebaut? 

 nein          ja 

Wann wurde der Schaden polizeilich gemeldet? 

 

Polizeidienststelle: 

 

 

Elektronikversicherung 

Besteht ein Wartungsvertrag ?

 

 ja          nein  

 

Wann erfolgte die letzte Reparatur/Überholung ? 

Evtl Rechnung oder Befund beifügen! 

 

Datum:   

 

Wer führt Instandsetzung durch? 

 

Firma 

 

 

 

Anschrift/ 

Telefon

Sind Teile derart beschädigt, dass Neuersatz erforderlich wird  

 
 ja          nein 

Bei Schäden an Funksprechanlagen/Autotelefon: Fabr. des Kfz: Amtl. Kennz: 



 

Betriebsunterbrechungsversicherung (TV-BU) 

Wahrscheinliche Dauer der Unterbrechung, bzw. wahrscheinliche Verzögerung der Inbetriebnahme ? 

 

Wie viele Tage ca. ? 

Wie viele Schichten pro Tag arbeitet Ihr Betrieb? Wie viele Tage pro 

Woche ? 

 

Jahr ? 

 

Wichtiger Hinweis 

Jeder Schaden ist unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen. Verspätete Schadenmeldungen können den Verlust Ihres Entschädigungsanspruches 

zur Folge haben. Beachten Sie für die Anzeige Form und Frist, die in den Versicherungsbedingungen genannt sind. Die beschädigten Teile sind so 

lange aufzubewahren bzw. das Schadenbild ist so lange unverändert zu lassen, bis der Versicherer besichtigt oder den Schaden abgerechnet hat. 

Unterschrift 

Der unterzeichnende Versicherungsnehmer erklärt, die Fragen 

gewissenhaft und der Wahrheit gemäß beantwortet zu haben und 

haftet für die Richtigkeit seiner Angaben 

 
 

____________________________________________________   ______________________________________________________________ 

Ort/Datum        Stempel/Unterschrift des Versicherungsnehmers 


